Rahmenvertrag über die Lieferung von

Produktionsmaterial

SICK VERTRAGS-NR. ......
zwischen

SICK AG,

Erwin-Sick-Straße 1, 

D-79183 Waldkirch im Breisgau

- im folgenden "SICK" genannt -

und

...........................,

................................,

...................

- im folgenden ”Lieferant” genannt -
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Präambel

SICK entwickelt, produziert und vertreibt weltweit u.a. elektronische Sensoren für verschiedene industrielle Anwendungen. 


Der Lieferant vertreibt Produktionsmaterialien aus dem Bereich ...............

SICK beabsichtigt, verschiedene vom Lieferanten hergestellte Produkte (nachfolgend „Vertragsprodukte“ genannt) vom Lieferanten zu beziehen. 

Grundlage für die Lieferungen der Vertragsprodukte vom Lieferanten an SICK ist dieser Rahmenvertrag, der die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien festlegt.

Ziel der Vertragsparteien ist es hierbei insbesondere die Belieferung und Lagerung der Vertragsprodukte kostenoptimiert zu gestalten, wissenschaftlichen und technischen Fortschritt der Vertragsprodukte für SICK nutzbar zu machen und nachweisfähige Unterlagen zur  ordnungsgemäßen kaufmännischen Abwicklung zu erstellen. 


Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Vertragsparteien folgendes:

1. Vertragsgegenstand

1.1 Der Lieferant wird SICK mit den Vertragsprodukten beliefern. Unternehmen, die mit SICK jetzt oder künftig im Sinne von §§ 15 ff AktG verbunden sind, sind ebenfalls berechtigt, Vertragsprodukte auf Basis der hier festgelegten Bedingungen zu beziehen.

Die für eine bestimmte Zeitperiode vom Lieferanten an SICK zu liefernden Vertragsprodukte und die Liefermengen werden nach Wahl von SICK durch Lieferpläne oder Mengenkontrakte (nachfolgend einheitlich auch „Rahmenbestellungen“ genannt), die auf diesem Rahmenvertrag basieren, festgelegt. Erst die Rahmenbestellung durch SICK und die darauf folgende Auftragsbestätigung durch den Lieferanten verpflichten die Vertragsparteien zur Lieferung bzw. Abnahme. 

Die Auslieferungen der einzelnen Vertragsprodukte einer Rahmenbestellung werden durch Abrufe von SICK bei dem Lieferanten veranlasst. 

1.2 Die vom Lieferanten zu liefernden Vertragsprodukte sind entsprechend der jeweils gültigen Stücklisten zu liefern. Die jeweils gültigen Stücklisten werden in den Rahmenbestellungen definiert.

Der Fertigungsstandort ist ........... Eine Verlagerung des Fertigungsstandortes darf nur nach schriftlicher Zustimmung durch SICK erfolgen. Ebenso ist die Vergabe von Leistungen an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung von SICK zulässig.

1.3 Für Werkzeuge, Sonderbetriebsmittel und Testeinrichtungen gilt der Werkzeugvertrag, der in Anlage 1 beigefügt ist. Die Vertragsprodukte müssen den beschriebenen Qualitätsanforderungen, den technischen Datenblättern, etwaigen Prüfdokumentationen der Hersteller sowie den Verpackungs-/ und Kennzeichnungsvereinbarungen entsprechen. Die Spezifikation der Vertragsprodukte wird durch den Bestelltext sowie eventuell ergänzende Anlagen vorgegeben. Der Lieferant wird unverzüglich nach Eingang der Rahmenbestellung prüfen, ob die Unterlagen fehlerfrei, eindeutig und vollständig sind und SICK gegebenenfalls informieren.

1.4 Der Lieferant wird SICK während der Vertragslaufzeit hinsichtlich Sortimentsstrategien, Herstellerpräferenzen, Bauteilestrategien, Standardisierung von Baureihen und der Umsetzung technologischer Neuerungen  informieren, beraten und SICK Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Verbesserungen betreffen Kosten, Qualität, Logistik oder Technologie.

2. Bestellabwicklung, Abrufe

2.1 Für jedes Vertragsprodukt erfolgt eine Rahmenbestellung. 
Die in den Rahmenbestellungen festzulegenden Mengen erfolgen verbrauchs- oder bedarfsorientiert.

2.2 Über den in Ziffer 2.1 genannten Inhalt hinaus werden folgende Details in der Rahmenbestellung geregelt:


· Festlegung der Art der Rahmenbestellung (Lieferplan oder Mengenkontrakt)

· Festlegung der Abrufart im Sinne von Ziffer 3.3 dieses Vertrags

· Vertragsprodukt

· Jahresliefermenge (Toleranz +- 20 %)

· Laufzeit des Rahmens (Toleranz +- 20 %)

· Preise

· Lieferzeit für Abrufe/Einteilungen (7 oder 14 Kalendertage)

· Lieferlosgröße

· Rundungsmengen (Verpackungseinheit)

· Vorlaufzeit für neue Rahmenbestellungen

2.3 Eine Belieferung durch den Lieferanten an SICK im Rahmen einer Rahmenbestellung wird ausgelöst durch Abrufe von SICK. Hierbei sind folgende Abrufe zu unterscheiden:


(a) Abrufe aus Mengenkontrakten:

Bei Abrufen aus Mengenkontrakten werden Einzelmengen aus den im Mengenkontrakt festgelegten Liefermengen von SICK bei dem Lieferanten abgerufen. Die Abrufe sind mit jeweils einer eigenen Vorgangsnummer behaftet, um eine differenzierte, terminliche und kaufmännische Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. 


(b) Abrufe aus Lieferplänen:

Bei Abrufen aus Lieferplänen werden Einzelmengen aus den im Lieferplan festgelegten Liefermengen von SICK bei dem Lieferanten abgerufen. Bei Abrufen werden die im Lieferplan vorgegebenen Vorgangsnummern verwendet. 

(c) Abrufe aus Lieferplänen mit Zusatz Kanbanlieferung: 

Abrufe aus Lieferplänen mit Zusatz Kanbanlieferung legen die Losgröße für jedes einzelne Vertragsprodukt fest, die Losgröße gilt gleichzeitig als Mindestabnahmemenge pro Lieferung.

(d) Abrufe aus Lieferplänen mit Zusatz Reichweitenbestellungen:

Abrufe aus Lieferplänen mit Zusatz Reichweitenbestellungen erfolgen in der Weise, dass der Lieferant anhand von übermittelten Dispodaten die Lieferung von Reichweitenteilen auslöst. Reichweitenteile sind vom Lieferanten zu liefern, sobald ein festgelegter Meldebestand bei SICK unterschritten worden ist. Dazu wird einmal wöchentlich eine Liste „Reichweiteninfo“ an den Lieferanten geschickt. Die in der Reichweiteninfo aufgelisteten Teile werden unverzüglich ausgeliefert. Zusätzlich wird in der Reichweiteninfo der aktuelle Verbrauch bei SICK angezeigt. Dieser muss bei dem Lieferanten eingepflegt werden. Der vorgenannte Verbrauch ist bestandsreichweitenbestimmend und ist auf Grund der Aktualität vorrangig vor der Verbrauchsangabe aus dem letzten Abruf bzw. aus der Menge der Rahmenbestellung zu verstehen.

(e) Konsignationslager:

Der Lieferant sichert SICK zu, dass die Einführung eines Konsignationslagers ohne Mehrkosten jederzeit möglich ist.

Der Lieferant stellt für diesen Fall sicher, dass die Ware in einem SICK Lager vorrätig ist. Die Bezahlung der Ware erfolgt erst nach Entnahme durch SICK.

2.4 Außerhalb von Rahmenbestellungen sind auch Einzelbestellungen bei Kleinbedarfsmengen wie Mustern, bei Sonderbedarf oder Minimalbedarf möglich. Die hierfür zu zahlenden Preise sowie die einzuhaltenden Lieferzeiten sind von den Vertragsparteien im Einzelfall zu vereinbaren.

3. Bedarfsplanung

3.1 Aufgrund der Rahmenbestellungen plant und reserviert der Lieferant Fertigungskapazitäten und Materialien. Der Lieferant ist verpflichtet sicherzustellen, dass die in den Rahmenbestellungen angegebenen Liefermengen fristgerecht an SICK ausgeliefert werden können. Ein aktualisierter Planbedarf an Vertragsprodukten kann monatlich durch SICK zur Verfügung gestellt werden.

3.2 Sollte der Lieferant nicht in der Lage sein, die vereinbarten Vorlaufzeiten, insbesondere die Lieferzeiten und Liefermengen auf Grund von Beschaffungsproblemen einzuhalten, ist der Lieferant verpflichtet, dies SICK frühzeitig mitzuteilen. Insbesondere ist der Lieferant verpflichtet, SICK eine Verknappung von Zulieferteilen sowie eine daraufhin eintretende Marktanspannung mitzuteilen. Der Lieferant wird in jedem Fall, auch bei den zuvor beschriebenen Beschaffungsproblemen, sicherstellen, dass für SICK keine Versorgungsengpässe entstehen werden.

3.3 Wenn neue Vertragsprodukte durch SICK erstmals bestellt werden, erfolgt vor einer Rahmenbestellung eine individuelle Abstimmung aller relevanten Parameter entsprechend Ziffer 2.2. 

4. Lieferzeit, Auslieferungen

4.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die Vertragsprodukte innerhalb von 7 Kalendertagen, eintreffend bei SICK, an SICK zu liefern, soweit es sich um Liefermengen aus verfügbaren Beständen handelt. Die verfügbaren Bestände ergeben sich aus der in Ziffer 3 aufgeführten Bedarfsplanung. 


4.2 Die Anlieferung erfolgt an die verschiedenen Produktions- und Lieferstandorte von SICK. Die Anlieferung erfolgt mehrmals wöchentlich für den Produktionsstandort bei SICK in Waldkirch, gegebenenfalls erfolgt eine Auslieferung zu einem späterem Zeitpunkt auch an eine Tochtergesellschaft von SICK. Eventuell zusätzlich entstehende Zoll- und Frachtkosten für eine Auslieferung an eine Tochtergesellschaft von SICK trägt SICK, wobei die Abwicklung komplett über den Lieferanten erfolgt. Die Lieferlosgröße sowie die Rundungsmengen werden für jedes einzelne Produkt in der Rahmenbestellung festgelegt. Die Lieferlosgröße gilt als Mindestabnahmemenge pro Einzellieferung. Diese Festlegung ist bis auf einen Widerruf durch SICK für den Lieferanten bindend. Der Anlieferzustand der Vertragsgegenstände muss der Anliefervereinbarung (Anlage 2) entsprechen.

4.3 Mehr/Minderlieferungen pro vereinbartem Abruf durch den Lieferanten sind ausgeschlossen. Sollte dies branchen-/produktspezifisch nicht vermeidbar sein, so wird ausschliesslich mit Mengenkontrakten gearbeitet.


5. Abnahmeverpflichtung von SICK

5.1 Soweit der Lieferant SICK-spezifische Vertragsprodukte  produziert und/oder bevorratet hat, ist SICK verpflichtet, Restbestände aus Rahmenbestellungen bzw. Vorratshaltungen gem. Ziffer 5.2 abzunehmen.


5.2 Für die Sicherheitsbestände der SICK-spezifischen Bauteile, die bis zu einem Zeitraum von 3 Monaten der Verbrauchsreichweite reichen, übernimmt SICK eine Abnahmegarantie, falls ein Verbrauch bzw. Verkauf an Dritte durch den Lieferanten nicht möglich ist. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung zur Abnahme von Vertragsprodukten besteht nicht. Sollten für die Absicherung der Belieferung oder aus sonstigen Gründen Sicherheitsbestände größer 3 Monate erforderlich sein, ist die Abnahmeverpflichtung gesondert zu regeln.

6. Preise / Zahlungskonditionen

6.1 Die für die Vertragsprodukte zu zahlenden Preise werden in der jeweiligen Rahmenbestellung festgelegt und haben bis zur Auslieferung Gültigkeit.


6.2 Preisänderungen während der Laufzeit der Rahmenbestellungen sind nicht möglich, es sei denn, die Vertragsparteien treffen hierüber einvernehmlich eine Regelung. 
Jährlich finden gemeinsame Preisüberprüfungen statt. Lernkurvenverhalten, interne und externe Ratio-Potenziale, günstige Einkaufspreise, etc. sind zu berücksichtigen. Bis zu einer Einigung über neue Preise gelten die bislang geltenden Preise fort. Der Lieferant ist verpflichtet, die vereinbarten Preise zu reduzieren, sofern die Preise der Zulieferer des Lieferanten sinken. 


6.3 Die Lieferung erfolgt „frei Haus“, „einschließlich Verpackung“, inklusive Zoll und ohne Steuern. Die Zahlung erfolgt durch SICK binnen 14 Tage abzüglich 3 % Skonto. Die Zahlungsfrist läuft frühestens ab Eingang der Ware und Vorliegen der Rechnung. Sind die Voraussetzungen für Sammelrechnungen für Kanban- und Reichweitenteile bei dem Lieferanten gegeben, erfolgt eine schriftliche Information und Umstellung der Rechnungslegung durch den Lieferanten. 

7. Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, während der Dauer und auch nach Beendigung dieses Vertrages alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ein Vertragspartner über den anderen Vertragspartner aufgrund der Vertragsverhältnisse in Erfahrung gebracht hat, insbesondere über Marktdaten, Entwicklungen und andere Daten, gegenüber jedermann geheim zu halten und – außer für die Abwicklung dieses Vertrages – weder für sich noch für einen Dritten in irgendeiner Form auszuwerten. Die Parteien werden ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner, denen diese Informationen zur Kenntnis gelangen, in entsprechender Weise zur Geheimhaltung verpflichten. Die Vertraulichkeitsvereinbarung gilt auch bis zu 5 Jahren nach Vertragsende. 

8. Präferenzen / Zoll

Für alle Vertragsprodukte werden einmal jährlich durch SICK alle notwendigen Präferenzangaben angefragt und von dem Lieferanten binnen eines Monats mit Gültigkeit für die kommenden zwölf Monate übergeben. Ein Verweis auf laufende Rechnungsangaben ist nicht zulässig. Etwaige unterjährige Änderungen von Ursprungsland, statistischer Warennummer, Präferenzberechtigungen werden unverzüglich mitgeteilt. Die Angabe der Daten erfolgt bei mehr als 20 Einzelpositionen in einer von SICK vorgegebenen Form als elektronische Datei.

9. Termin-/ und Mengentreue, Lieferverzug

9.1 Der Lieferant ist sich bewusst, dass Terminüberschreitungen zu erheblichen Produktionsstörungen oder -unterbrechungen bei SICK führen werden. Der Lieferant sichert daher SICK zu, dass Lieferungen pünktlich erfolgen. Pünktlich bedeutet, dass die Lieferungen in einem Zeitfenster von –6 bis 0 Tagen vor dem vereinbarten Termin zu erfolgen haben. Der vereinbarte Termin entspricht dabei der in der Rahmenbestellung vereinbarten Lieferzeit, in Ausnahmefällen dem zuletzt mündlich akzeptierten Ausweichtermin. Eventuell trotzdem auftretende Verzögerungen sind SICK unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden. Diese Meldung enthebt den Lieferanten nicht von der Pflicht, pünktlich zu liefern.

Kommt der Lieferant aus von ihm zu vertretenen Gründen in Verzug, so hat SICK – unbeschadet der Regelung in Ziffer 9.2. - Anspruch auf eine pauschalierte Vertragsstrafe in Höhe von 1 % pro angefangene Woche nach Lieferterminüberschreitung, höchstens jedoch 10 % des Wertes der Lieferung.

9.2 Die Vertragsparteien sind sich darüber bewusst, dass Lieferverzögerungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Ziel der Vertragsparteien ist es, dass nicht mehr als max. x % der Lieferungen eines Monats verspätet geliefert werden. Bis zu dieser Menge wird SICK keine Vertragsstrafenansprüche gemäß Ziffer 9.1 geltend machen. Lieferungen aus Lieferplänen mit Zusatz Kanbanlieferung bleiben von dieser Regelung unberührt und sind uneingeschränkt vertragsstrafenpflichtig. 

9.3 Die Vorausdisposition seitens des Lieferanten erfolgt in der Weise, dass eine kontinuierliche Versorgung sichergestellt ist. Für „SICK-reservierte“ Bestände ist sicherzustellen, dass ein Zugriff nur durch autorisierte Personen und nur durch schriftliche Genehmigung durch SICK möglich ist.

9.4 Sollte es zu Versorgungsengpässen kommen, wird der Lieferant zunächst versuchen, die Lieferung der Vertragsprodukte vorrangig durch Zugriff auf die eigenen Lagerkapazitäten auszugleichen. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Lieferant bei anderen Lieferanten, insbesondere bei Distributoren sowie Drittfirmen und Spotmarkthändlern die Vertragsprodukte bestellen. Sollte SICK einen außerhalb des Forecast liegenden zusätzlichen Bedarf an Vertragsprodukten benötigen, ist der Lieferant berechtigt, die durch die Versorgungsengpässe entstehenden zusätzlichen Beschaffungskosten an SICK weiterzuberechnen, maximal jedoch begrenzt auf den doppelten Wert des in der Rahmenbestellung vereinbarten Preises des Vertragsproduktes. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur einvernehmlich möglich. 

10. Qualitätssicherung

10.1 Zur Qualitätssicherung wird eine Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) abgeschlossen und in Anlage 3 diesem Vertrag beigelegt.

10.2 Jede Vertragspartei benennt der anderen in schriftlicher Form einen Qualitätssicherungsbeauftragten, der die Durchführung dieser Vereinbarung zu koordinieren und damit zusammenhängende Entscheidungen zu treffen oder herbeizuführen hat. Die Mitteilung solcher Entscheidungen bedarf der Schriftform.

10.3 Der Lieferant agiert unter Einhaltung von Umweltgesichtspunkten, indem er selbst eine umweltgerechte Arbeitsweise praktiziert und seine Hersteller/Lieferanten auf eine Produktion unter Umweltgesichtspunkten hinweist. 

11. Einhaltung von Stoffverboten

Der Lieferant sichert zu, bei seinen Lieferungen alle Anforderungen und Stoffverbote entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, die für Deutschland und die Europäische Union Gültigkeit haben, einzuhalten (für Deutschland insbesondere: Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Chemikalien-Ozonschicht Verordnung und Batterienverordnung; für die Europäische Union insbesondere: Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (EG Nr. 2037/2000), Verordnung über bestimmte flourierte Treibhausgase (EG Nr. 842/2006) und Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung  und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH, EG Nr. 1907/2006)). Eine Liste der für SICK wichtigsten Stoffverbote kann bei SICK angefordert werden, diese erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
12. Technische Änderungen

12.1 Änderungen und Abkündigungen der Vertragsprodukte teilt der Lieferant unverzüglich SICK mit. Der Lieferant wird diesbezüglich eine monatliche Information an SICK übermitteln. In der Mitteilung durch den Lieferanten werden die SICK-Artikelnummern, der Produktname, der Zeitpunkt der Produktänderung bzw. der Produktabkündigung genannt, im Falle einer Produktänderung wird der Lieferant darüber hinaus die Art der Änderung sowie ein Vorgehensvorschlag, z.B. im Hinblick auf die Möglichkeit zur Ersatzlieferung durch andere Hersteller, an SICK übermitteln. Soweit die technischen Änderungen die Funktion der Vertragsprodukte beeinflussen, ist der Lieferant zur Vornahme derartiger Änderungen nur berechtigt, wenn SICK hierzu zuvor schriftlich zugestimmt hat.

12.2 Stellt der Lieferant eine grundsätzliche Zunahme der Abweichungen der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit der Vertragsprodukte – auch gegenüber Drittkunden - fest, wird er SICK hierüber und über geplante Abhilfemaßnahmen unverzüglich benachrichtigen.

12.3 Eine durch SICK veranlasste technische Änderung der Vertragsprodukte kann binnen 3 Monaten ab Zusendung geänderter Unterlagen erfolgen. Haben solche Änderungen einen wesentlichen Einfluss auf die Vertragsprodukte, werden Preise und Termine neu vereinbart. 

12.4 Der Lieferant darf technische Änderungen durchführen, die keine Auswirkungen auf Funktion, Form, Größe, Montage oder Austauschfähigkeit der Vertragsprodukte haben. Der Lieferant muss diese Änderungen jedoch dokumentieren und SICK zuvor unaufgefordert mitteilen.

12.5 Der Lieferant hat SICK mind. 3 Monate vor einer geplanten Fertigungsumstellung zu informieren. Fertigungsumstellungen sind Verlagerungen auf andere Fertigungslinien oder Fertigprodukte. Die Information hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass Handlungsmöglichkeiten, z.B. Bestandsaufbau bleiben.

12.6 Der Lieferant hat SICK ein Jahr vor geplanter Fertigungsaufgabe der Vertragsprodukte zu informieren und die Gelegenheit für einen „last buy“ zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen einzuräumen.

13. Gewährleistung

13.1 Der Lieferant sichert die Verwendung einwandfreier Materialien sowie die sorgfältige Bearbeitung des Auftrags entsprechend der Spezifikation unter Einbeziehung des jeweiligen Standes der Technik zu.

13.2 Das Herstelldatum der Vertragsprodukte soll bei Anlieferung an SICK nicht älter als 52 Wochen sein, ansonsten erfolgt eine vorherige Abstimmung mit SICK.

13.3 Der Lieferant übernimmt für die Dauer von 24 Monaten die Gewähr dafür, dass die Vertragsprodukte die vertraglich vereinbarten Beschaffenheiten und Garantien beinhalten und keine die Funktion oder den Gebrauch beeinträchtigenden Mängel haben.

13.4 Sollte sich innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung eine Abweichung der Vertragsprodukte von der vereinbarten Qualität ergeben, wird der Lieferant unverzüglich den Sollzustand herstellen und SICK von allen entstehenden Kosten freistellen.

13.5 Zur Unterbrechung der Verjährung der Gewährleistungsansprüche reicht es aus, dass der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist schriftlich gerügt wird.

13.6 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Anlieferung bei SICK.

13.7 SICK ist berechtigt, bei etwaigen Mängeln kostenlose Nachbesserung oder Lieferung einwandfreier Ware zu verlangen. Ist der Lieferant mit der Beseitigung des Mangels, bzw. mit der Ersatzlieferung, in Verzug, so kann SICK den Mangel selbst beseitigen oder durch Dritte beseitigen lassen oder eine Ersatzbeschaffung vornehmen und von dem Lieferanten Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Für die Bearbeitung von Mängelanzeigen kann SICK eine Bearbeitungsgebühr verlangen, sofern der Mangel eindeutig vom Lieferanten zu vertreten ist.

Ferner steht SICK auch das Rückgaberecht ohne Inanspruchnahme einer Nachbesserung oder Ersatzlieferung offen, ohne dass der Lieferant irgendwelche Kosten geltend machen kann.


13.8 Auf Anfrage wird SICK die Einsatzbedingungen bei der Verwendung der Vertragsprodukte bekannt geben.

Bei Engpasssituationen darf SICK nach Absprache Nachbesserungen selbst oder durch Dritte durchführen. Dies schließt den Fall aufwendigerer Alternativherstellung mit ein. 

14. Haftung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von min € 2.500.000,- pro Personenschaden und Sachschaden - pauschal – zu unterhalten. Auf Anforderung von SICK sind hierüber geeignete Nachweise vorzulegen.

15. Vertragsdauer / Kündigung

Die Laufzeit dieser Vereinbarung beginnt mit Abschluss dieses Vertrages und ist unbefristet. Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Quartalsende gekündigt werden, frühestens jedoch 12 Monate nach Vertragsbeginn.


SICK hat das Recht, diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen, wenn der Lieferant seine Verpflichtungen insbesondere hinsichtlich der Lieferzeit und/oder der Qualität nicht erfüllt, obwohl SICK dem Lieferanten eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung gewährt hat. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund behält sich SICK zusätzlich das Recht vor, von dem Lieferanten Schadensersatz zu verlangen.

Eine Vertragskündigung hat keinen Einfluss auf zu erbringende Gewährleistungs-      oder Garantieleistungen.

16. Liefergarantie

Der Lieferant garantiert die Lieferung der Vertragsprodukte für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Erstbestellung. Für diese Produkte gelten die Vertragsbedingungen unabhängig von der Kündigung gemäß Ziffer 15. Werden die Produkte nur noch für Ersatzlieferungen benötigt und werden Bauteile abgekündigt, kann der Lieferant bei SICK die Freigabe eines „last buy“ anfordern.

17. Schutzrechte

Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Leistung keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Wird SICK von einem Dritten wegen einer Verletzung von Schutzrechten in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, SICK von diesen Ansprüchen und allen hiermit verbundenen Kosten freizustellen.

18. Vertragsänderung 

Änderungen oder Ergänzungen sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

19. Wettbewerb

Der Lieferant verpflichtet sich, für den Fall, dass der Vertrag die Lieferung SICK-spezifischer Vertragsprodukte zum Gegenstand hat, die nach einer Lieferspezifikation von SICK, entsprechenden Zeichnungen, Stücklisten und Prüfspezifikationen zu fertigen sind, während des Bestandes dieses Vertrages und bis zu 2 Jahren nach Beendigung dieses Vertrages, SICK weder direkt noch indirekt Konkurrenz auf dem Gebiet der Vertragsgegenstände zu machen. 

Bei Beendigung der Zusammenarbeit wird der Lieferant das gesamte Fertigungs- und Technologie-Know-How auf SICK oder auf einen von SICK benannten Lieferanten übertragen. Die Übertragung hat innerhalb von xx Wochen, nachdem SICK den Lieferanten hierzu schriftlich aufgefordert hat, zu erfolgen.

Den Vertragsgegenstand betreffende, von dem Lieferanten getätigte schutzfähige Erfindungen, auf die gewerbliche Schutzrechte erlangt werden können, werden SICK unverzüglich bekannt gegeben. SICK hat das alleinige Recht, entsprechende Schutzrechte anzumelden und auszuwerten, wobei es SICK überlassen bleibt, zu entscheiden, ob tatsächlich Schutzrechte angemeldet werden. 

20. Allgemeines

20.1 Für diesen Vertrag gilt die Schriftform. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

20.2 Sämtliche Anlagen sind Bestandteile dieses Vertrages.

20.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. In einem solchen Fall ist die unwirksame oder nichtige Bestimmung vielmehr so auszulegen, umzudeuten oder zu ersetzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.

20.4 Die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vertragsparteien wird wechselseitig ausgeschlossen.

20.5 Der Lieferant kann Rechte aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher Einwilligung von SICK auf Dritte übertragen.

20.6 Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Verpflichtungen dieses Vertrages auch etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen.

20.7 Es gilt deutsches Recht, insbesondere die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.

20.8 Sofern mangelnde Vertragserfüllung auf höherer Gewalt beruht, ruht die Erfüllung der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung solange der Zustand der höheren Gewalt andauert.

20.9 Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Ansprüche ist für beide Vertragsparteien Waldkirch im Breisgau.

Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Freiburg im Breisgau.
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